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I
n der Auswertung der Welle von Selbstanzeigen im Zusam-

menhang mit CD-Käufen zeigte sich,  dass auch noch hier mit-

tels Teilselbstanzeigen steuerlich optimiert wurde. Zugleich 

wurden im Bereich unternehmerischer Tätigkeit zwar unrichtige 

Steuererklärungen korrigiert;  offen blieb aber, ob es sich noch um 

eine unverzügliche Korrektur i. s. d. § 153 AO oder um eine weiter-

gehende Selbstanzeige gem. § 371 AO handelte, da nach beiden 

bei korrekter Erklärung Straflosigkeit eintrat. Beides hat den Cha-

rakter der Selbstanzeige als Brücke zur Steuerehrlichkeit massiv 

desavouiert.

Mit dem Schwarzgeldbekämpfungsgesetz blieb das Institut der 

Selbstanzeige zu Recht  erhalten, zugleich wurden aber die Voraus-

setzungen deutlich verschärft, sodass sie als Rechtsgrundlage für 

laufende Korrekturen ausschied.

In Mittel- und Großunternehmen werden aufgrund der Komple-

xität der – auch internationalen – Geschäftsvorfälle und der mo-

natlich abzugebenden Lohn- und Umsatzsteuer einzelne Sachver-

halte erst nach Abgabe abschließend aufgeklärt, sodass dann eine 

Korrektur erforderlich wird.

Bei Eingang einer korrigierten Erklärung muss der Veranlagungs-

beamte entscheiden, ob er diese als Korrektur oder Selbstanzeige 

wertet. Da der Unterschied zwischen beiden nur auf der Willens-

ebene des Steuerpflichtigen bei Abgabe seiner ursprünglichen 

Erklärung (Fehlerkorrektur oder gegebenenfalls leichtfertige be-

ziehungsweise vorsätzliche Steuerverkürzung) besteht, mussten 

Kriterien zur Abgrenzung für den Finanzamtsalltag entwickelt wer-

den. Hier setzt das BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016 ein und zeigt 

mögliche Indizien für eine Korrekturerklärung auf. 

Die Kernaussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

•	 Eine fehlerhafte Steuererklärung indiziert nicht automatisch 

Leichtfertigkeit oder Vorsatz

•	 Kein Anfangsverdacht allein aufgrund der Höhe der nachzu-

zahlenden Steuer und der Anzahl der Korrekturen

•	 Ein innerbetriebliches steuerliches Kontrollsystem kann (!) als 

Indiz gegen Leichtfertigkeit oder Vorsatz gewertet werden.

Damit wird erstmals das Vorhandensein eines angemessenen und 

gelebten innerbetrieblichen Kontrollsystems normativ angespro-

chen und kann bei der Indizienabwägung für die Beantwortung 

der Frage „Fehler oder Leichtfertigkeit/Vorsatz“ ins Gewicht fallen. 

Dies gilt gleichermaßen im Ordnungswidrigkeitenrecht bei der Fra-

ge nach einem etwaigen Organisationsverschulden (§ 130 OWiG).

Das Institut der Wirtschaftsprüfer, IDW, und die Bundessteuerbe-

raterkammer arbeiten aktuell an einem Tax-Compliance-Manage-

ment-System, das unterschiedliche Unternehmen als Kontrollsys-

tem implementieren können. 

Die Finanzbehörden von Bund und Ländern haben mit ihrem Erlass 

eine Hilfestellung zur strafrechtlichen Prävention für die Steuerehr-

lichen vorgelegt; die Etablierung im Unternehmen ist dem Steuer-

pflichtigen überlassen. Klar ist aber auch: Nur melden macht frei!

Michael Sell, Leiter der Steuerabteilung 

Bundesministerium der Finanzen
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M
anchmal muss ein Unternehmen seine Steuererklärung 

korrigieren, beispielsweise weil Aufwendungen falsch 

zugeordnet oder Umsätze nicht vollständig erfasst 

worden sind. Meist sind solche Fehler nicht vorsätzlich begangen 

worden, manchmal geht es noch nicht einmal um größere Beträ-

ge – und doch können sie großen Schaden anrichten. Denn der Fi-

nanzbeamte, auf dessen Schreibtisch die „Korrektur“ landet, möch-

te sich nicht dem Vorwurf aussetzen, er verhindere die Ermittlung 

eines Steuerdelikts durch „Strafvereitelung im Amt“. So informiert 

er im Zweifel lieber die Straf- und Bußgeldstelle seiner Behörde, die 

ihrerseits nicht selten ein Steuerstrafverfahren eröffnet.

In jedem Unternehmen können steuerliche Korrekturen erfor-

derlich werden …

Die Anforderungen an einen steuerstrafrechtlichen Anfangsver-

dacht sind nicht sonderlich hoch. Und schon beginnt eine nicht 

gewünschte Eskalation, die das Unternehmen viel Geld und Zeit 

kosten und persönliche Sanktionen für Funktionsverantwortliche 

und gesetzliche Vertreter bedeuten kann.

Die Situation hatte sich insbesondere durch die Verschärfung des 

Steuerstrafrechts mit dem Schwarzgeldbekämpfungsgesetz vom 

2. Mai 2011 erheblich zugespitzt. Vorausgegangen waren medien-

wirksame strafrechtliche Ermittlungen gegen Prominente, deren 

Steuerdaten auf mitunter abenteuerlichen Wegen in die Hände 

der Finanzbehörden gelangten. Die Folge war eine regelrechte 

Welle von strafbefreienden Selbstanzeigen, die die Behörden auf 

Jahre beschäftigte. Das scharfe Schwert des Steuerstrafrechts 

schien über jeder steuerlichen Erklärungspflicht zu schweben, im-

mer schneller und frühzeitiger wurde ein Anfangsverdacht in den 

Raum gestellt. Das Klima zwischen Steuerpflichtigen und Veran-

lagungsstelle sowie zwischen Steuerpflichtigen und Betriebsprü-

fung wurde rauer. Damit einhergehend erhöhte sich für Unterneh-

men die Messlatte zur Erfüllung der steuerlichen Anforderungen 

bei steigender Komplexität des Steuerrechts und der Compliance-

Druck stieg. 

… die in die Steuerstrafrechtsfalle führen können.

In der Praxis stellt sich die schwierige Frage, ist die „Korrektur“ – zu 

der der Steuerpflichtige im Falle eines nachträglich festgestellten 

Fehlers gem. § 153 AO gesetzlich verpflichtet ist – eine „schlichte“ 

verfahrensrechtliche Berichtigung einer Steuererklärung oder be-

reits eine Selbstanzeige, die in den Bereich des Steuerstrafrechts 

fällt? Diese Differenzierung kann, abgesehen von Korrekturfristen, 

regelmäßig weder der Form noch dem Inhalt der korrigierten Er-

klärung entnommen werden.

In der Sachverständigenanhörung des Gesetzgebungsverfah-

rens 2011 hatten daher die Spitzenverbände der Wirtschaft ge-

fordert, dass die Abgrenzung der strafrechtlichen Selbstanzeige 

zur schlichten verfahrensrechtlichen Berichtigung für den Steuer-

pflichtigen und die Steuerverwaltung rechtssicher geklärt werden 

muss (Stellungnahme der Spitzenverbände vom 17. Februar 2011).

Die Finanzverwaltung baut der Wirtschaft nun eine Brücke …

Dem ist nun nach langer Abstimmung mit den Beteiligten Bun-

desfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble nachgekommen. Seine 

(Steuer-)Abteilung IV unter Leitung von Ministerialdirektor Michael 

Sell hat zusammen mit ihren Kollegen aus den Landesfinanzmi-

nisterien ein Schreiben der Finanzverwaltung erarbeitet, das zu 

mehr Rechtssicherheit führen soll. Das Schreiben wurde mit Datum 

vom 23. Mai 2016 in seiner endgültigen Fassung veröffentlicht (IV A 

3 – S 0324/15/10001).

Ziel des Schreibens ist es, für eine möglichst klare Abgrenzung 

zwischen schlichter Berichtigung (§ 153 AO) und strafbefreiender 

Selbstanzeige (§§ 371, 378 AO) zu sorgen, damit nicht jede nach-

trägliche Korrektur einer Steuererklärung oder Steueranmeldung 

– auch im Interesse der Finanzverwaltung – strafrechtlich aufge-

griffen werden muss.

Das Schreiben stellt klar: Kommt der Steuerpflichtige seiner gesetz-

lichen Berichtigungspflicht unverzüglich nach, liegt weder eine 

Steuerhinterziehung noch eine leichtfertige Steuerverkürzung vor. 

… und die Lösung heißt: Aufbau eines Steuerlichen Kontroll-

systems.

In dem Schreiben heißt es weiter: „Hat der Steuerpflichtige ein in-

nerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet, das der Erfüllung der 

steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. ein Indiz darstellen, das 

gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit spre-

chen kann, jedoch befreit dies nicht von einer Prüfung des jewei-

ligen Einzelfalls.“

Es ist eine Brücke, die Dr. Schäuble und die Länderminister den Un-

ternehmen bauen. Wer entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen 

ergreift, wird mit verlässlichen und gelebten Steuerprozessen Kor-

rekturen künftig weitgehend vermeiden können. Sollte sich den-

noch einmal Änderungsbedarf ergeben, erkennen selbst führende 

Strafrichter an, dass dann für ein Steuerstrafverfahren kein Raum 

mehr besteht. So bestätigt auch der Richter des 1. Strafsenats am 

BGH Prof. Dr. Jäger, dass derjenige, der die Steuererklärung ge-

stützt auf funktionierende innerbetriebliche Organisationspro-

zesse unterschreibt, eine Angabe nach bestem Wissen und Gewis-

sen macht. Für ein Steuerstrafverfahren bestehe in diesem Fall kein 

Anwendungsbereich mehr. 

Die steuerlich notwendigen Korrekturen werden als Einzelfälle 

beurteilt, die auch bei Vorliegen und Funktionieren eines Steuer-

lichen Kontrollsystems nie gänzlich ausgeschlossen werden kön-

nen. Dabei ist jedoch davon auszugehen, dass die Anzahl notwen-

diger Berichtigungen aufgrund höherer Compliance-Standards 

erheblich zurückgehen sollte – eine wünschenswerte Entwicklung 

für die Finanzbehörden und für die Unternehmen. 

Für Unternehmen dürfte es sich durchweg lohnen, diese Brücke zu 

beschreiten. Schließlich möchte sich niemand dem Verdacht eines 

vorsätzlichen Steuerdelikts, möglichen Schäden für die Reputation 

und Jahren juristischen Ärgers aussetzen. 

Ein Steuerliches Kontrollsystem bedeutet …

Wie muss das Kontrollsystem konstruiert sein, welchen Anforde-

rungen muss es genügen, um als solches vom Fiskus und im Zwei-

fel auch von den Gerichten anerkannt zu werden? 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) hat 

sich auf Wunsch des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) mit 

dieser Frage beschäftigt. Herausgekommen ist der Entwurf eines 

Prüfungshinweises. Darin baut das Institut auf den bestehenden 

Prüfungsstandard IDW PS 980 zu Compliance-Management-Sys-

temen (CMS) auf und formuliert ergänzende Anforderungen an 

die Ausgestaltung und Prüfung eines Steuerlichen Compliance-

Management-Systems (TAX-CMS). Den Begriff „innerbetriebliches 

Steuerliche Kontrollsysteme – das BMF 
baut den Unternehmen eine Brücke
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schon kleinere Fehler reichen häufig aus, um steuerstrafverfahren in Gang zu setzen. die Finanzverwaltung baut 
der Wirtschaft nun eine Brücke aus der steuerstrafrechtsfalle: unternehmen können sich mit einem steuerlichen 
Kontrollsystem absichern. das verlangt von den unternehmen eine systematische Erfassung von risiken und die 
Etablierung eines steuerlichen Compliance-management-systems. Über diese Brücke sollten unternehmen gehen.

Dr. Wolfgang Schäuble,  
Finanzminister©
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Kontrollsystem“ für steuerliche Zwecke im Sinne des aktuellen 

BMF-Schreibens zu § 153 AO versteht das IDW unter Berücksichti-

gung von rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 

als einen Teilbereich eines Compliance-Management-Systems, der 

auf die Einhaltung von steuerlichen Vorschriften gerichtet ist. Da-

bei hat das IDW die „Grundelemente“ identifiziert, die Unterneh-

men bei der Ausgestaltung berücksichtigen müssen, um in den 

Genuss einer wohlwollenden Prüfung einer möglichen Berichti-

gungserklärung zu kommen. 

Ein Steuerliches Compliance-Management-System im Sinne einer 

„One-size-fits-all-Lösung“ kann es dennoch nicht geben. Dafür 

sind Organisationsstrukturen und Abläufe in Unternehmen zu un-

terschiedlich. 

… sich an den Grundelementen der Compliance zu orientieren.

Den individuellen Besonderheiten jedes Unternehmens muss bei 

der Konzeption, Implementierung und der Überprüfung der Wirk-

samkeit eines Steuerlichen Kontrollsystems Rechnung getragen 

werden. Was den IDW-Standard PS 980 – quasi als Gerüst – betrifft, 

lauten die sieben Grundelemente wie folgt:

 

1. Compliance-Kultur

2. Compliance-Ziele

3. Compliance-Risiken

4. Compliance-Programm

5. Compliance-Organisation

6. Compliance-Kommunikation

7. Compliance-Überwachung und Verbesserung

Die Formulierung steuerlicher Unternehmensgrundsätze steht am 

Anfang. So gehört es beispielsweise zur Tax-Compliance-Kultur 

eines Unternehmens, dass auch die Geschäftsleitung regelmäßig 

Vorgaben zur Bedeutung der Tax-Compliance kommuniziert und 

entsprechende Grundsätze gegebenenfalls auch in einem Code of 

Conduct festgehalten werden. Vor allem muss ein Unternehmen 

schlüssig die Botschaft kommunizieren, wie wichtig das Einhalten 

steuerlicher Vorschriften ist, und dass Verstöße nicht geduldet und 

entsprechend sanktioniert werden. 

Die Tax-Compliance-Ziele sollte ein Unternehmen in einer Steu-

errichtlinie festlegen. Mit der Konzernsteuerrichtlinie delegiert 

etwa der für Finanzen und Steuern zuständige Vorstand einer AG 

die steuerlichen Aufgaben an die Steuerabteilung, nicht aber sei-

ne Verantwortung für das Vorhandensein eines funktionierenden 

Compliance-Systems. In der Richtlinie sollen auch die wesent-

lichen Ziele der Steuerabteilung sowie Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten definiert sein. 

Besonders wichtig ist es, die Steuerrichtlinie möglichst präzise zu 

formulieren und auch regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. 

Tatsächlich sind Steuerrichtlinien jedoch oft veraltet, berücksich-

tigen maßgebliche Entwicklungen, beispielsweise zwischenzeit-

liche Umstrukturierungen oder den Aufbau von Shared Service 

Centern, nicht oder sind nicht vorhanden. Hinzu kommt nach aller 

Erfahrung: Wenn die Richtlinie zu allgemein gehalten ist, fördert 

dies letztlich den Ausgangspunkt eines im Zeitablauf zwangs-

läufigen Desasters: Eine „organisierte Unzuständigkeit“ – jeder 

glaubt, ein anderer ist für die betreffende Aufgabe zuständig.

Das Erkennen von Risiken im Unternehmen bedeutet insbeson-

dere …

Eine zentrale Rolle spielt die Ermittlung von steuerlichen Compli-

ance-Risiken. Beim Durchleuchten eines Unternehmens finden 

sich stets spezifische Schwachstellen, die häufig mit den Beson-

derheiten des Geschäftsmodells und der Organisation des Unter-

nehmens zusammenhängen. Diese muss ein effektives Steuer-

liches Compliance-Management-System identifizieren und neutra-

lisieren können. Ein plakatives Beispiel für die häufig im operativen 

Bereich liegenden Herausforderungen ist der Kassiervorgang in 

einem Fast-Food-Restaurant: „Zum Mitnehmen oder hier?“, heißt 

es dort regelmäßig. Für Zwecke der Umsatzsteuer bedeutet dies 

schlichtweg: 19 Prozent oder 7 Prozent Umsatzsteuer des immer 

gleichen Bruttopreises. Das Steuerliche Kontrollsystem setzt an 

dieser Stelle an: Drückt der Kassierer unzutreffender Weise die 

Sieben-Prozent-Taste, streicht das Unternehmen nicht nur einen 

höheren Gewinn ein, sondern verkürzt gleichzeitig Umsatzsteuer. 

Eine regelmäßige Kontrolle durch Stichproben oder regelmäßige 

Schulungen des Personals wirken dem Risiko der Falscherfassung 

Dr. Marcus Geuenich, Executive Director André Hengst, Partner Stephan Ludwig, Partner
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effektiv entgegen. Natürlich kann ein solcher Fehler auch in den 

Systemeinstellungen liegen. Wurde ein Produkt unzutreffend im 

Warenwirtschaftssystem geschlüsselt, wird mit jedem Kassiervor-

gang ein falscher steuerlicher Datensatz produziert, der bei einer 

späteren Plausibilitätskontrolle der monatlichen Voranmeldung 

ohne weiteres nicht mehr auffällt.   

… das 1 mal 1 des IKS zu beherrschen. 

Darauf aufbauend muss das Unternehmen ein Tax-Compliance-

Programm aufbauen, um den Risiken durch angemessene Kontrol-

len entgegenzutreten und diese weitestgehend zu minimieren. 

Dazu zählen präventive und detektive Maßnahmen. Vorbeugend 

können Richtlinien und Checklisten wirken, Schulungen und lau-

fende Informationen sind bei Rechtsänderungen geboten. Wichtig 

sind neben der steuerkonformen Ausgestaltung der Unterneh-

menssoftware auch klare Zuständigkeitsregeln und Anweisungen 

sowie Funktionstrennungen und Vertretungsregeln. Daneben 

gilt es, Fehler schnell aufzudecken. Etwa durch Plausibilitätsprü-

fungen, Stichproben und systematische IT-gestützte Kontrollen, 

aber auch durch das klassische Instrument des Vier-Augen-Prin-

zips. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung dürfte die Be-

deutung spezifischer IT-Lösungen bei der Tax Compliance steigen. 

Mit Hilfe von Algorithmen lassen sich nahezu alle wichtigen Vor-

gänge in Echtzeit darstellen. Das bedeutet höhere Effizienz in der 

Steuerabteilung und mehr Sicherheit.

Das Management muss Rollen, Verantwortlichkeiten und Zustän-

digkeiten innerhalb eines Compliance-Systems klar benennen. Das 

beinhaltet, soweit erforderlich, auch die Schaffung von Schnittstel-

len zu anderen Fachbereichen, um eine umfassende und möglichst 

lückenlose steuerliche Informationskette aufzubauen. Bei der 

7- und 19-Prozent-Frage in einem Fast-Food-Restaurant ist folg-

lich einerseits bei den Verkäufern anzusetzen. Sie sind zu schulen 

und zusätzlich müssen die Arbeitsabläufe und die elektronischen 

Aufzeichnungen effektiv kontrolliert werden. Aber auch die Syste-

meinstellungen müssen regelmäßig überprüft und in steuerfach-

licher Hinsicht auf dem neuesten Stand gehalten werden. Abge-

rundet wird ein etabliertes Steuerliches Kontrollsystem durch eine 

permanente Überprüfung seiner Wirksamkeit. Auf diese Weise ent-

wickelt sich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. 

Chancen eines Steuerlichen Kontrollsystems 

In der Wirtschaft gibt es auch kritische Stimmen: Die Bedenken vor 

noch mehr Bürokratie und Verwaltungsaufwand werden gerne 

als Argument herangezogen. In einigen Branchen, etwa bei Kre-

ditinstituten und sonstigen stärker regulierten Industrien, haben 

die Compliance-Kosten bereits eine signifikante Größe erreicht. 

Es müssen aber auch die erheblichen Chancen gesehen werden: 

Ist es auf lange Sicht nicht besser, steuerliche Pflichten effizient 

und nachweisbar zu erfüllen, als sich immer weniger kalkulier-

baren finanziellen und womöglich auch strafrechtlichen Risiken 

auszusetzen? 

Viele Unternehmen haben diese Frage für sich bereits entschie-

den und arbeiten aktiv an der Implementierung eines Steuerlichen 

Kontrollsystems. Oftmals sind es die Steuerleiter selbst, die den 

Vorstoß des BMF nutzen, um die Steuerfunktion auf ein deutlich 

gesteigertes Compliance-Niveau zu heben. Für Vorstände und Auf-

sichtsräte kommt hinzu, dass ein implementiertes Tax-Compliance-

System für sie persönlich enthaftende Wirkung entfaltet. 

Das Steuerliche Kontrollsystem bildet das Fundament für die Steu-

erfunktion der Zukunft – und schließlich baut man auch eine Brü-

cke nicht für Jahre, sondern für Jahrzehnte.

ta x- C m s  
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Seit 2001 bietet das International Tax Institute der Universität Hamburg den Master 

of International Taxation (M.I.Tax) an. TeilnehmerInnen werden für die anspruchsvollen 

Aufgaben internationaler, unternehmerischer Steuerplanung und -beratung 

qualifiziert.  

Dauer: 1 Jahr (1. Oktober bis 30. September), Masterarbeit · Veranstaltungstage: freitags 

und sonnabends, ganztägig · Unterrichtssprachen: Deutsch und Englisch · Zulassungs- 

voraussetzung: Hochschulabschluss in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder 

gleichwertige Berufserfahrung · Abschluss: Master of International Taxation · 

Bewerbungsschluss: 15. Juli · Gebühren: 12.500 Euro

DER HAMBURGER ERFOLGSKURS IM STEUERWESEN

Bestellen Sie jetzt unter www.idw-verlag.de

Tel. 0211 4561-222 • Fax 0211 4561-206 • E-Mail kundenservice@idw-verlag.de • IDW Verlag GmbH • Postfach 320580 • 40420 Düsseldorf
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Aktuelle Tabellen zu Rechnungslegung – Steuern 
– Wirtschaftsprüfung – Betriebswirtschaft

Dezember 2016, 1.696 Seiten, Softcover

€ 22,00

  shop.idw-verlag.de/11714

Neuauflage!

IDW (Hrsg.)
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November 2016, 120 Seiten, Softcover
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Tax Compliance
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November 2016, 140 Seiten, Softcover

€ 44,00

  shop.idw-verlag.de/11731
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IDW (Hrsg.)
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Veranlagungshandbücher: Einkommen-,  
Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer 2016
Mai 2017, 6.781 Seiten, Hardcover,  
mit Online-Zugang 
Subskriptionspreis bis zum 31.08.2017: € 119,00

danach Ladenpreis: € 149,00

  shop.idw-verlag.de/11658
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Baetge/Kirsch/Thiele

Bilanzen
14., überarbeitete Auflage,  
November 2016, 928 Seiten

€ 42,00

  shop.idw-verlag.de/11730
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IDW (Hrsg.)

Neuregelung der Erbschaftsteuer
Erläuterungen und Praxishinweise  
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Januar 2017, 100 Seiten, Softcover

€ 28,00

  shop.idw-verlag.de/11733
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Alle Preise inkl. USt. Der Versand erfolgt mit Rechnung, portofrei. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preis- und 
Seitenangaben bei noch nicht veröff entlichten Titeln sind ca.-Angaben und können sich bis zum Erscheinungstermin 
noch ändern. Stand: Oktober 2016.
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D
eutsche Wirtschaftsprüfer haben die Möglichkeit, sich im 

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) 

als Mitglieder zu organisieren. Aktuell zählt der 1932 

gegründete Berufsverband rund 13.000 solcher Mitglieder. Somit 

repräsentiert er mehr als 80 Prozent aller Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften des Landes. Die Mitgliedschaft 

ist freiwillig, und als private Organisation gestaltet das IDW gemäß 

der Satzung seine Aufgaben und Aktivitäten unabhängig und frei 

von staatlichen Einflüssen. Seine Finanzierung sichert das IDW 

über Mitgliedsbeiträge sowie die Einnahmen aus dem IDW Verlag 

und der IDW Akademie.

Aufgaben

Zu den Aufgaben des IDW gehört es unter anderem, jene Fachge-

biete zu fördern, in denen sich Wirtschaftsprüfer bewegen, wobei 

deren Arbeitsspektrum recht breit gefächert ist. Abgedeckt wer-

den hier beispielsweise Assurance (mit Abschlussprüfungen und 

anderen prüfungsnahen Dienstleistungen), nationale Rechnungs-

legung sowie internationale Beratung von Unternehmen, Steuer-

recht, Wirtschaftsrecht und Gesellschaftsrecht.

Daneben vertritt das IDW seine Mitglieder auf berufspolitischer 

Ebene, und zwar national wie international. In den Bereich der 

nationalen Interessenvertretung fallen etwa die Eingaben zu Ge-

setzes- und Richtlinienentwürfen oder Gespräche mit Vertretern 

aus Ministerien und dem Bundestag. Auf der internationalen Ebe-

ne beteiligt sich das IDW an der Arbeit der International Federation 

of Accountants (IFAC), zudem ist es Mitglied in der Global Accoun-

ting Alliance (GAA) sowie der Fédération des Experts Comptables 

Européens.

Last but not least verwendet das IDW viel Energie darauf, eine ein-

heitliche Berufsauffassung in Grundsatzfragen zu schaffen. Um 

diese sicherzustellen, veröffentlicht das IDW Verlautbarungen in 

Form von IDW Prüfungsstandards, IDW Stellungnahmen zur Rech-

nungslegung und IDW Standards, beispielsweise zu Unterneh-

mensbewertung und Sanierung. In 13 Fachausschüssen (etwa dem 

Bankenfachausschuss oder dem Steuerfachausschuss), 42 Arbeits-

kreisen (beispielsweise zur HGB und IFRS Rechnungslegung) und 

rund 60 Arbeitsgruppen arbeiten Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

und ehrenamtlich Berufsangehörige an diesen Verlautbarungen. 

Service für Mitglieder

Auf der IDW Website unter der Rubrik „Mein IDW“ finden Mitglieder 

eine Reihe von auf sie zugeschnittenen Angeboten, etwa Hinwei-

se und Arbeitshilfen für die Unternehmens- und Steuerberatung, 

das institut für Wirtschaftsprüfer in deutschland, idW, bündelt die interessen von derzeit rund 13.000 Wirt-
schaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. die mitglieder profitieren in mehrfacher Hinsicht von 
diesem starken Verbund. 

National und international aktiv
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Musterformulierungen für Bestätigungsvermerke, Checklisten 

und Ähnliches. Positionspapiere vermitteln darüber hinaus Hinter-

grundwissen zu Themen wie Regulierung der Abschlussprüfung 

und Pensionsrückstellungen.

Seit einigen Jahren bietet das IDW zudem immer mehr Video-

Aufzeichnungen der IDW Landesgruppenveranstaltungen und 

zahlreiche Vortragsskripte für diejenigen, die an diesen Veran-

staltungen nicht teilnehmen können. Hierbei besteht auch die 

Möglichkeit, Fortbildungsnachweise zu erlangen. Podcasts zu Ein-

zelthemen wie zuletzt Corporate-Governance-Systeme oder Fort-

entwicklung der Qualitätssicherung ergänzen die Weiterbildungs-

möglichkeiten. Hinzu kommt die Sendung „IDW Live im Netz“. Die 

jährlich viermal stattfindende interaktive Live-Sendung widmet 

sich aktuellen fachlichen und berufspolitischen Themen wie bei-

spielsweise der „IT-Sicherheit“ oder der Tax-Compliance, wobei 

Experten auf Fragen der Mitglieder antworten. Beim „Treffpunkt 

IDW“ schließlich tourt der IDW Vorstand in einer Roadshow durch 

Deutschland, berichtet über Entwicklungen im Berufsstand und 

erfährt vor Ort, welche Themen und Probleme die Mitglieder be-

schäftigen.

Unmittelbare Hilfe bei schwierigen Fachfragen erhalten die Mit-

glieder von den IDW Fachabteilungen, die mit Wirtschaftsprüfern, 

Steuerberatern und Rechtsanwälten besetzt sind. So kann etwa je-

des Mitglied pro Jahr kostenlos fünf telefonische Anfragen stellen, 

wenn im Berufsalltag Probleme auftauchen, die man selbst nicht 

klären/lösen konnte. Darüber hinaus hat das IDW 2016 auf seiner 

Website ein Fachforum eingerichtet, in dem sich Mitglieder zu IT-

Fragen unter Kollegen austauschen können.

Nachrichten aus dem IDW selbst sowie aus der Welt der Rech-

nungslegung, Prüfung und Beratung liefern tagesaktuell die „News 

Exklusiv“ im Mitgliederbereich der IDW Website. Diese Nachrichten 

können alternativ ebenso via Newsletter bezogen werden. Die Mit-

gliederzeitschrift „IDW Life“ schließlich informiert monatlich als 

Print-Version oder App. Sie fungiert auch als erster Publikations-

weg für die IDW Verlautbarungen.

Aus- und Weiterbildung

Auf der Prioritätenliste des IDW steht – wie oben bereits angespro-

chen – die Aus- und Fortbildung für Wirtschaftsprüfer und den Be-

rufsnachwuchs. Konkret dienen dazu Tagungen, Seminare und ein 

dezentrales Programm in den Landesgruppen. Getragen wird das 

Aus- und Fortbildungsprogramm vom IDW und der IDW Akademie. 

Der Berufsnachwuchs wird durch eine berufsbegleitende Ausbil-

dung gefördert und bereitet sich damit auf das Wirtschaftsprüfer-

Der Empfang im Wirtschaftsprüfer-Haus

Ihr Wissenscockpit für maximalen Überblick in der Kanzlei.

Mit dem Schweitzer Mediacenter nutzen Sie Ihre gedruckten und digitalen Fachinfor-

mationen einfach, komfortabel und sicher. Ob auf dem Computer in der Kanzlei oder

auf dem Tablet unterwegs. Mit der optimierten Suchfunktion inden Sie gewünschte

Informationen z.B. in Datenbanken und Online-Archiven besonders schnell. Für maxi-

male Sicherheit sind Ihre Lizenzen exakt zugeordnet. So können Sie mit nur einem

Zugangscode komfortabel auf Ihre gesamten digitalen Fachinformationen zugreifen.

Mehr Wissen über Beschaffung, Verwaltung und Nutzung von Fachinformationen

erhalten Sie direkt auf www.schweitzer-online.de/go/freie-sicht, in Ihrer Schweitzer

Fachbuchhandlung oder bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner.

Schweitzer Fachinformationen I Kerst + Schweitzer oHG

Klingerstr. 23 I 60313 Frankfurt am Main

Montag bis Freitag: 09.00 – 17.00 Uhr

Freie Sicht auf alle relevanten

Fachinformationen.

freie-sicht@schweitzer-online.de

www.schweitzer-online.de

Hier geht’s zum Schweitzer Mediacenter Film: www.schweitzer-online.de/go/freie-sicht

W i r t s C H a F t s p r Ü F E r  
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Ist Ihr größtes 
Steuerrisiko 
noch unsichtbar?
Steuern können rasch in die Höhe schnellen. 

Erfahren Sie, wie wir Ihre Risiken senken und Sie 

mehr Sicherheit gewinnen können. ey.com/tax 
#BetterQuestions

Examen vor. Die Seminarreihe „WP Aktuell“ wendet sich speziell 

an kleine und mittelgroße Praxen im Mitgliederkreis. Besonderen 

Stellenwert hat die jährlich stattfindende Arbeitstagung in Baden-

Baden, das größte Mitgliedertreffen des Institutes. Bei Fachvor-

trägen, Workshops und Netzwerktreffen tauschen sich die Wirt-

schaftsprüfer hier jeweils im November miteinander aus. 

Videomitschnitte von ausgewählten Veranstaltungen werden 

übrigens als Online-Fortbildungsmaßnahmen anerkannt, für die 

sich IDW Mitglieder Nachweise ausstellen lassen können, um ihrer 

Pflicht zur Fortbildung nachzukommen.

IDW Verlag

Last but not least betreibt das IDW seinen eigenen IDW Verlag. Das 

Tochterunternehmen publiziert Grundlagenwerke wie etwa das 

„Wirtschaftsprüfer-Handbuch“. Zum Programm gehören zudem 

die „IDW Wirtschaftsgesetze“, die „IDW Prüfungsstandards, „IDW 

Stellungnahmen zur Rechnungslegung“, Lehrbücher, steuerliche 

Veranlagungsbände, Formulare und Organisationsmittel.

Weitere Informationen über das IDW findet man auf www.idw.de. 

Die Website www.wirtschaftsprüfer.de wendet sich speziell an die-

jenigen, die etwas über den Beruf des Wirtschaftsprüfers erfahren 

möchten.

Sitzung eines Fachausschusses

 
Umfassend, systematisch und aktuell

Inhalt

 §  Umfassende Darstellung der Besteuerung 

privater Kapitalanlagen

 § Systematische Erläuterung aller wichtigen 

Fragen aus der Praxis

 § Hohe Aktualität durch Berücksichtigung aller 

Reformen der letzten Jahre

 § Hochkarätiges Autorenteam aus Beraterschaft 

und Finanzverwaltung

 § Themen u.a.: Kapitalbesteuerung, Kapital-

ertragsteuer- und Veranlagungsverfahren, 

Besteuerung von Investmentanteilen, Inter-

nationales und Europäisches Steuerrecht, 

steuerliche Behandlung von Umwandlungen 

und Kapitalmaßnahmen, Informationsmöglich-

keiten der Finanzverwaltung, Steuerstrafrecht 

und Selbstanzeige

 § Grafiken und Beispiele zur Veranschaulichung 

der komplexen Materie

Meine Bestellung
Ja, bitte senden Sie mir/uns
 __  Expl. Besteuerung privater 

Kapitalanlagen

  ca. April 2017, Handbuch, 
ca. 1.000 Seiten, Geb., 
ISBN: 978-3-8005-2096-1

 ca. € 179,-

Name | Firma | Kanzlei

E-Mail

Straße | Postfach

PLZ | Ort

Datum | Unterschrift

Bestellen Sie per Fax 08581 754 oder unter shop.ruw.de
E-Mail info@suedost-service.de

Weitere Informationen:

Frühjahr 

2017

Neuerscheinung

d a s  i d W  z u m  t h e m a  ta x  C o m p l i a n c e

Am 22.06.2016 hat der Steuerfachausschuss des IDW den Entwurf des 

„IDW Praxishinweis 1/2016 : Ausgestaltung und Prüfung eines Tax 

Compliance Management Systems gemäß IDW PS 980“ verabschiedet. 

In der Unternehmenspraxis stellt sich die Frage, wie ein innerbetrieb-

liches Kontrollsystem ausgestaltet sein muss, um eine entsprechende 

Indizwirkung entfalten zu können. Der Entwurf enthält einen Vor-

schlag für die Ausgestaltung von Tax- Compliance-Management-Sys-

temen und Hinweise zur Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung 

solcher Systeme. Weitere Publikationen erscheinen demnächst im IDW 

Verlag, beispielsweise „Tax Compliance in Unternehmen“, ein Blick in 

verschiedene Unternehmen und deren Umsetzung und Ausgestal-

tung von Tax-Compliance-Systemen. 

Der Entwurf steht auf www.idw.de in der Rubrik Verlautbarungen, Ent-

würfe als Download zur Verfügung.

W i r t s C H a F t s p r Ü F E r  



Steuer- und Wirtschaftsrecht: 
Aktuelle Änderungen, Gestaltungen, 
Ausblick!

0228 724-0

✆
www.stollfuss.de

Portofrei unter:

bestellung@stollfuss.de

Dieses W
erk ist Bestandteil des 

Online-Fachportals Stotax First:

www.stotax-fi rst.de

Jetzt bestellen!

Darum geht es:

•   Bewertung der aktuellen Steuer- und Wirtschafts-
politik durch den BDI

•   Wertvolle Gestaltungshinweise zum Jahreswechsel 
2016/2017

•   Umfassende Reformen (z.B. Erbschaftsteuerreform, 
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens und Investmentsteuerreformgesetz)

•   Neuerungen durch das derzeit im Gesetzgebungsver-
fahren befi ndliche Gesetz zur Umsetzung der 
EU-Amtshilferichtlinie und von Maßnahmen gegen 
Gewinnkürzungen und -verlagerungen (sog. Erstes 
BEPS-Umsetzungsgesetz) oder durch das geplante 
sog. Kassengesetz

•   Weitere Gesetzesänderungen zum Bilanz- und 
Zivilrecht (z.B. Zweites Bürokratieentlastungs-
gesetz, Abschlussprüfungsreformgesetz)

EBNER STOLZ/BDI 

Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht 
2016/2017

4. Aufl age 2017, kartoniert, ca. 320 Seiten.

Preis € 39,80

ISBN 978-3-08-318453-9

In Vorbereitung für November 2016

Print

EBNER STOLZ/BDI

Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht 
2016/2017 online

Preis mtl. € 3,–

ISBN 978-3-08-188400-4

(Nutzungsdauer mind. 1 Jahr)

Online


